
 

  

Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 
für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 
der 
Umweltstiftung Michael Otto 
Hamburg 
 
 



PRÜFUNGSAUFTRAG 

 

 

Seite 1 von 10  

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Vorstand der 

Umweltstiftung Michael Otto, Hamburg 

(im Folgenden auch „Stiftung“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

hat uns beauftragt den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 nach den §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgte auf der Grundlage der Satzung nach den 

Vorschriften der §§ 317 ff. HGB. 

Dieser Bericht ist ausschließlich an die Umweltstiftung Michael Otto gerichtet. 

Bei der Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts i. S. d. 

§§ 80 ff. BGB. 

Unser Prüfungsauftrag wurde entsprechend der bestehenden Auftragsvereinbarung ergänzt bzw. 

der gesetzliche Umfang der Abschlussprüfung wurde erweitert. Entsprechende Erläuterungen dazu 

befinden sich in Abschnitt „D.II. Auftragserweiterungen“. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind — auch im Verhältnis zu 
Dritten — die Besonderen Auftragsbedingungen der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (BAB) 

sowie die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VII beigefügt sind. 
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Wir haben zu dem Jahresabschluss der Umweltstiftung Michael Otto, Hamburg, für das Geschäfts-

jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 in der diesem Bericht als Anlage I beigefügten 

Fassung den am 4. Februar 2022 in Hamburg unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsver-

merk wie folgt erteilt: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Umweltstiftung Michael Otto, Hamburg 

Wir haben den Jahresabschluss der Umweltstif-
tung Michael Otto, Hamburg — bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Ge-
winn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 — geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für alle Kauf-
leute geltenden handelsrechtlichen Vorschrif-
ten. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses geführt hat. 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS 
FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. 

Wir sind von der Stiftung unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtli-
chen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prü-
fungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für alle Kaufleute geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen — beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten — falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind 
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem 
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 
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Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit 
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen — beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten — falschen Darstellun-
gen ist sowie einen Bestätigungsvermerk zu er-
teilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Si-
cherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwartet werden könnte, 
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes 
Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher — beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter — falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss  planen 
und führen Prüfungshandlungen als Re-
aktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, ir-
reführende Darstellungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen interner Kontrollen be-
inhalten können. 

gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieses Systems der Stiftung abzu-
geben. 
beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben. 
ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
auf der Grundlage der erlangten Prü-
fungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähig-
keit der Stiftung zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-
gungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Stiftung ihre Un-
ternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Ver-
antwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
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C. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern 

einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die den weiteren geprüften Unterlagen 

entnommenen Informationen sind in der Buchführung und im Jahresabschluss in allen wesentlichen 

Belangen ordnungsgemäß abgebildet. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich 

dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleis-

ten. 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2021 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung auf-
grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzli-

chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern ein-

schlägig — den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und 

den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß 

aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Die für alle Kaufleute geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen we-

sentlichen Belangen beachtet worden. 
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D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften aufzustellende Jahresabschluss — bestehend aus der Bilanz zum 

31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2021 bis zum 31. Dezember 2021. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des 

geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge-

sichert werden kann. 

Zur Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss verweisen wir auf unsere 

Berichterstattung im Bestätigungsvermerk, Abschnitt „VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VER-

TRETER FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS“, der in Abschnitt B. wiedergegeben ist. 

Die Stiftungsberichte (Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes und Bericht über die sat-

zungsmäßigen Leistungen) haben wir einer kritischen Würdigung unterzogen und geprüft, ob Un-
stimmigkeiten zwischen dem Stiftungsbericht und dem Jahresabschluss bestehen. Der Bericht über 

die Erfüllung des Stiftungszweckes ist als Anlage II zu diesem Bericht beigefügt und der Bericht 

über die satzungsmäßigen Leistungen ist als Anlage III zu diesem Bericht beigefügt.  

Ergänzend wurden wir beauftragt, im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses weitergehende, 

gesetzlich nicht geforderte Aufgliederungen und Erläuterungen zu allen Posten des Jahresabschlus-

ses abzugeben. Wir verweisen hierzu auf die Aufgliederungen und Erläuterungen in Anlage V zu 

diesem Bericht. 
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E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Bezüglich Art und Umfang der Auftragsdurchführung verweisen wir auf die allgemeine Beschrei-

bung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses in unserer 

Berichterstattung im Bestätigungsvermerk in den Abschnitten „GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGS-

URTEIL“ und „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESAB-

SCHLUSSES“. Der Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. wiedergegeben. Nachfolgend geben wir 

hierzu weitergehende Erläuterungen. 

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes, der auch internationalen Prü-

fungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Ri-

sikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes so-

wie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft. Darüber hinaus 

berücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Verständnis vom Prozess der Aufstellung des 

Jahresabschlusses. 

Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben haben wir sowohl Risiken auf 
Abschlussebene als auch Risiken auf Aussageebene identifiziert und beurteilt. Darüber hinaus ha-

ben wir diese Risiken in Risikogruppen untergliedert, wobei wir bedeutsame Risiken, die einer 

besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, und Risiken, bei denen aussagebezogene 

Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung ausreichender Sicherheit nicht ausreichen, hervorgeho-

ben haben. Die bedeutsamen Risiken beinhalten aufgrund berufsständischer Vorgaben auch das 

Risiko der Außerkraftsetzung von Kontrollmaßnahmen durch das Management. 

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien 

(Abschlussaussagen) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und das Prüfprogramm entwickelt. In 

unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Aufbautests, aussage-
bezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen (sonstige aussagebezogene Prü-

fungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte berück-

sichtigt. 
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Unseren Prüfungsprozess haben wir in Milestones unterteilt, die mit der Akquisition und Auf-

tragsannahme beginnen und sich bis zur Auftragsbeendigung und Archivierung erstrecken. Wir ver-

weisen insoweit auf die nachstehende grafische Darstellung der Milestones.

Die dargestellten Milestones berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Dementsprechend haben wir zunächst eine Prüfung der Ange-

messenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft durchge-
führt (Aufbauprüfung). Auf Basis der Erkenntnisse der Aufbauprüfung hinsichtlich Ausgestaltung 

und die Implementierung der rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen haben wir die für 

die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben sowie für die Auswahl von Art, Umfang 

und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden Wirksamkeitsprü-

fungen — sofern relevant —, analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen defi-

niert.

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils mit einer Auswahl von bewusst oder repräsentativ aus-

gewählten Elementen. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte in Abhängigkeit von unse-
ren Erkenntnissen über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und 

Umfang der Geschäftsvorfälle. 

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:

— Rücklagenentwicklung und

— satzungsgemäße Leistungen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Januar und Februar 2022 bis zum 4. Februar 2022 durchge-

führt. 

Acquisition
Engagement 
Acceptance

Scoping
Identify and Assess

Risks

Design 
Audit 

Response

Obtain
Audit 

Evidence

Form 
Opinion

Report Archiving

ENGAGEMENT ACCEPTANCE AND PROCESSING OBTAINING INFORMATION
AND RISK ASSESSMENT

ADDRESSING ASSESSED RISKS

FORMING OPINION AND REPORTING
ADDRESSING ASSESSED

RISKS CLOSING OF THE ENGAGEMENT
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Zum Abschluss der Prüfung haben wir von den gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Erklärung 

eingeholt, in der diese mit Datum vom 4. Februar 2022 die Vollständigkeit der uns erteilten Auf-

klärungen und Nachweise sowie von Buchführung und Jahresabschluss bestätigt haben. Die gesetz-

lichen Vertreter der Stiftung erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise. 
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F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

Bei der Stiftung handelt es sich um eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts i. S. d. 
§§ 80 ff. BGB. Der Jahresabschluss war dementsprechend nach den für alle Kaufleute geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert im Rahmen der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-

zahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der gesetzlichen Vertreter der Stif-

tung.  

Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden hervor: 

— Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. 

— Die Bewertung des Umlaufvermögens erfolgt zum Nennwert. 

— Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendi-

gen Erfüllungsbetrags angesetzt. Sie berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Ver-

bindlichkeiten. 

— Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere weitergehenden, gesetzlich nicht geforderten Ausführungen 

in Anlage V zu diesem Bericht (Aufgliederung und Erläuterung aller Posten des Jahresabschlusses). 
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G. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES
PRÜFUNGSBERICHTS

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 der Umweltstiftung Michael Otto, Hamburg, haben wir in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmä-

ßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-

land e.V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiedergege-

ben.

Hamburg, 4. Februar 2022

BDO AG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

@@muz=@@ 

Reese 
Wirtschaftsprüferin

@@vwp=@@ 

Karkowski  
Wirtschaftsprüferin
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